
  

  

 

Stadt Fellbach • 01 • Marktplatz 1 • 70734 Fellbach 
 

Der Gemeinderat beschließt die Satzung zur Änderung der Betriebssatzung 
des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Fellbach: 
 
Aufgrund von § 3 Abs. 2 des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg (EigBG) in 
der Fassung vom 08.01.1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert durch Gesetz zur Reform 
des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 (GBl. S. 185) – in Verbindung mit § 4 
der Gemeindeordnung Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 
581, 698), und zuletzt geändert durch Gesetz zur Reform des Gemeindehaushalts-
rechts vom 04.05.2009 – hat der Gemeinderat der Stadt Fellbach am 08.03.2022 
folgende Satzung zur Änderung der Betriebssatzung beschlossen:  
 

§ 1 
 

§ 4 erhält folgende Fassung: 
 

§ 4 
Aufgaben des Gemeinderates 

 
Der Gemeinderat entscheidet über: 
 
1. die Bestellung der Betriebsleitung; 
 
2. die wesentliche Erweiterung, Einschränkung oder Aufhebung des Eigenbetriebs, 
die Beteiligung des Eigenbetriebs an wirtschaftlichen Unternehmen sowie den Beitritt 
zu Zweckverbänden und den Austritt aus diesen; 
 
3. die Umwandlung der Rechtsform des Eigenbetriebs oder von wirtschaftlichen Un-
ternehmen, an denen der Eigenbetrieb beteiligt ist; 
 
4. die Entsendung von Vertretern in die Organe von wirtschaftlichen Unternehmen 
und öffentlich-rechtlichen Körperschaften, an denen der Eigenbetrieb beteiligt oder 
bei denen er Mitglied ist; 
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5. die Erteilung von Weisungen an entsandte Vertreter; 
 
6. die Regelung von Personalangelegenheiten der Betriebsleiter; 
 
7. die Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplanes; 
 
8. den Erlass von Satzungen, die den Eigenbetrieb oder dessen Aufgaben betreffen, 
insbesondere die Festsetzung der Abwassergebühren und die allgemeine Festsetzung 
von Abgaben; 
 
9. weggefallen; 
 
10. die Übernahme von Schuldverpflichtungen, Bürgschaften und anderen Gewähr-
schaften sowie die Bestellung von Sicherheiten in Höhe von mehr als 100.000 € im 
Einzelfall; 
 
11. die Gewährung von Krediten in Höhe von mehr als 40.000 € im Einzelfall; 
 
12. die Gewährung von Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb; 
 
13. die Bewilligung von Freiwilligkeitsleistungen und den Verzicht auf Ansprüche bei 
Beträgen von jeweils mehr als 25.000 € im Einzelfall; 
 
14. den Erwerb oder Tausch, die Veräußerung oder Belastung von unbeweglichem 
Vermögen im Wert von mehr als 350.000 € im Einzelfall; 
 
15. die Vergabe von Lieferungen und Leistungen zur Ausführung von Vorhaben des 
Vermögensplanes bei einer Vergabesumme von mehr als 350.000 € im Einzelfall; 
 
16. den Abschluss von Verträgen, die für den Eigenbetrieb von erheblicher wirt-
schaftlicher Bedeutung sind; 
 
17. die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses; 
 
18. die Entscheidung über die Verwendung eines Jahresgewinns oder die Behandlung 
eines Jahresverlustes bzw. die Verwendung der nach § 14 Abs. 3 EigBG eingeplanten 
Finanzierungsmittel; 
 
19. die Rückzahlung von Eigenkapital an die Stadt; 
 
20. die Entlastung der Betriebsleitung; 
 
21. die Übertragung von Aufgaben auf das Rechnungsprüfungsamt. 
 

 
§ 2 

Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. 
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Az. 801.21 -2022- 
Ausgefertigt 
Fellbach, den 11.04.2022 
 
 
 
Gabriele Zull 
Oberbürgermeisterin 
 
 

*********** 
 

 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg (GemO) in der jeweils neuesten Fassung oder auf Grund der 
GemO erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung wird 
nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch und 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, innerhalb ei-
nes Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt Fellbach 
geltend gemacht worden ist. Wer die Jahresfrist verstreichen lässt, ohne tätig zu wer-
den, kann eine etwaige Verletzung gleichwohl auch später geltend machen, wenn  

• die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind  

• der*die Oberbürgermeister*in dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Ge-
setzwidrigkeit widersprochen hat oder  

• vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss bean-
standet oder eine dritte Person die Verletzung gerügt hat. 
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